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90327 Nürnberg

Betreff: Zulassung von ausländischen Arbeitnehmern zum Arbeitsmarkt im Rahmen von Zeu-             
genschutzprogrammen der Länder

Bezug: Kooperationskonzept zwischen Fachberatungsstellen und Polizei für den Schutz von           
Opferzeugen/innen von Menschenhandel

Anlange: - 4 -              

Im Rahmen des Kooperationskonzeptes zwischen Fachberatungsstellen und der Polizei für den

Schutz von Opferzeugen/innen von Menschenhandel (Anlage 1) ist verabredet worden, dass

Opferzeugen/innen während ihres Aufenthaltes in Deutschland bis zum Prozess der Zugang zum

Arbeitsmarkt ermöglicht werden soll, um persönliche Stabilität zu gewinnen.

Im Rahmen des Kooperationskonzeptes sollen die Fachberatungsstellen und die Dienststellen der

Polizei und der Bundesanstalt für Arbeit gemeinsam bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt

zusammenarbeiten. Der Anstoß zur Vermittlung in Beschäftigungen und zur Arbeitserlaubnis

geht von den Fachberatungsstellen aus.

Im Rahmen des Kooperationskonzeptes gibt es bei den drei beteiligten Organisationen feste

Ansprechpartner, die in den anliegenden Listen (Anlagen 2 bis 4) mit Adresse, Telefonnummer

und Fax-Nummer aufgeführt sind.
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Ich bitte die für die Kooperation vorgesehenen Dienststellen zu Informieren, dass im Rahmen

der Durchführung des Kooperationskonzeptes die Arbeitserlaubniserteilung nach § 1 Abs. 2 Nr.

1 der Arbeitsgenehmigungsverordnung erfolgen kann.

Im Auftrag

Marchand


